
Heute dominieren in der �ffentlichen Bildungs-
diskussion wie selbstverst�ndlich betriebswirt-
schaftliche Kategorien und Methoden (Qualit�ts-
kontrolle, Effizienz- und Nutzenmaximierung,
Evaluation, Outputorientierung, Standardi-
sierung). Vor diesem Hintergrund stellt sich die
Frage, ob die Selbstverst�ndigung �ber Bildung
einer korrektiven Erinnerung an die weiteren
Horizonte der »klassischen« Bildungsdebatte
bedarf, um die mit dem Bildungskonzept ein-
hergehenden Sachfragen unverk�rzt und ohne
allzu rasche Vorentscheidungen in den Blick zu
bekommen.
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Zu diesem Buch:
Zeitgenössische Beiträge zur Rechtsphilosophie beziehen sich auf die 
Kantische Rechtslehre meist als die zentrale Referenzgröße. Zotta wen­
det sich gegen diese einseitig verherrlichende Kantrezeption. Er arbeitet 
die fundamentalen Schwächen des der Apriorität verpflichteten 
Rechtssystems Kants heraus und liefert eine ausgiebige Kritik der For­
schungsliteratur. Entgegen der in der Kantforschung dominierenden 
Lesart belegt er den enormen systematischen Stellenwert, den die Ge­
schichtsphilosophie in Kants Rechtstheorie einnimmt.

About this book:
Contemporaiy contributions to the philosophy of law refer to Kant’s 
theory of law, in most cases, as the central reference point. Zotta op- 
poses this one-sided, glorifying Interpretation of Kant. He elaborates 
the fundamental weaknesses of Kant’s legal system - showing its a 
priori basis - and provides a detailed criticism of the research literature. 
ln contrast to the dominating Interpretation in the area of Kant re­
search, he substantiates the enormous systematicvalue, which the phi­
losophy of history has for Kant’s theory of law.

Der Autor:
Dr. phil. Franco Zotta, geb. 1966, Studium der Philosophie, Publizistik 
und Theologie in Münster, arbeitet in der Kulturredaktion einer überre­
gionalen Tageszeitung.
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per Maria, Michele, 
Rosetta e Salvatore 
und
für Vera

»>Du bist doch Student, oder?< sagte sie zu mir. Ich sagte ja, und sie 
wollte wissen, ob ich ins Technikum ging. Ich sagte, ich sei an der Uni­
versität. >Jesus Maria<, sagte Gina. >Lernen tut man da nichts<, sagte 
ich. >Dann bist Du wahrscheinlich nicht fleißig.< >Fleißig bin ich schon<, 
sagte ich: >Aber ich lerne trotzdem nichts.< >Dann bist Du wahrschein­
lich ein Holzkopf<, sagte Gina. Dann wollte sie wissen, ob ich Rechts­
anwalt studierte. Ich schüttelte den Kopf, und sie sagte: >Was studierst 
Du denn dann?< >Philosophie<, sagte ich. Sie fragte mich, was man 
macht, wenn man Philosophie studiert hat, und ich sagte, dann macht 
man den Doktor. Sie wollte wissen, als was man dann arbeitet, und ich 
sagte, man könnte, wenn man wollte, den anderen das Philosophieren 
beibringen, aber normalerweise ist es so, daß, wer das Philosophieren 
kann, nicht Lehrer wird, und wer Lehrer wird, nicht philosophieren 
kann. >Und was macht dann einer, der das Philosophieren kann?< >Der 
behält es in seinem Kopf<. >Und dann?< >Und dann denkt er, und alles, 
was er denkt, ist philosophierte >Und dann?< >Und dann stirbt er<«

(Meneghello 1990:180).

Glücklicherweise ist es so weit noch nicht. Und so möchte ich diese 
Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen und als noch leben­
der Philosoph denen danken, die mir in den vergangenen Jahren auf 
ihre je eigene Weise dabei geholfen haben, den Zustand zu erreichen, 
wo alles, was man denkt, philosophiert ist.

Dieses Buch ist die leicht überarbeitete Fassung meiner im Som­
mersemester 1997 von der Philosophischen Fakultät der Westfäli- 
schen-Wilhelms-Universität Münster angenommenen Dissertation.

Prof. Dr. Ludwig Siep hat die Arbeit nicht nur angeregt, sondern 
mit einem außerordentlichen Maß an Toleranz gefördert. Von dieser 
konstruktiven Zusammenarbeit mit meinem »Doktorvater« und phi­
losophischen Lehrer habe ich in vielerlei Hinsicht profitiert. Dafür 
möchte ich mich an dieser Stelle bedanken.

Prof. Dr. Richard Saage danke ich für vielfältige Unterstützung,
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mit der er das Forschungsvorhaben bereits in seinen Anfängen tat­
kräftig begleitete und die weit über das hinaus ging, was man in aller 
Regel von einem Zweitkorrektor erwarten kann.

Der Studienstiftung Cusanuswerk danke ich für die Gewährung 
eines Stipendiums, das es mir erlaubte, mich über einen langen Zeit­
raum ausschließlich der Dissertation widmen zu können. Der West­
fälischen Wilhelms-Universität Münster danke ich für die Gewäh­
rung eines Druckkostenzuschusses.

Marcus Birke und Angela Kalhoff haben große Teile der Arbeit 
Korrektur gelesen. Dafür danke ich ihnen herzlich. Ferdinand Burg­
hardt half mir nicht nur beim Layout - wofür ich ihm sehr verbun­
den bin. Darüber hinaus ist er mir seit Beginn des Studiums ein 
wichtiger Diskussionspartner, der mich mit Theorien und Denktradi­
tionen vertraut gemacht hat, die für dieses Buch wichtig geworden 
sind.

Ein ganz spezieller Dank gilt Christian Zeuch, der mir aufgrund 
seines enormen philosophischen Sachverstandes eine große Stütze 
gewesen ist. Überdies hat die Arbeit an vielen Stellen von seinen 
profunden Kenntnissen des Kantischen Werkes profitieren können. 
Und, ganz wichtig: Ohne ihn hätte ich den verdammten Griechisch­
sprachkurs kaum überstanden!

Zu guter Letzt möchte ich von Herzen meinen Eltern Maria und 
Michele Zotta (grazie!) sowie meiner Frau Vera Lengeling danken. 
Sie bedeuten mir mehr, als ich hier sagen kann. Ihnen sowie meinen 
Geschwistern Rosetta Zotta Plein und Salvatore Molfese ist die Ar­
beit gewidmet.
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